
 

 
 
 
 

Begründung 
 

zum Bebauungsplan und zu den Örtlichen Bauvorschriften „Sandäcker“, 
Stadt Rauenberg, Gemarkungen Rauenberg/Rotenberg 
 
 
Planungsstand : Beschluss zur Offenlage, 27.09.2023 
 
 
 

I. Lage des Plangebietes 
 
 
Das Plangebiet befindet sich im Süden des besiedelten Bereiches der Kernstadt auf den Gemarkungen 

Rauenberg und Rotenberg. 

Es wird im Norden durch die vorhandene Bebauung der „Weinstraße“, im Westen durch die bebauten 

Grundstücke der „Bahnhofstraße“ bzw. des Neubaugebietes „Im Weiherhäusel“ sowie im Osten durch den 

vorhandenen Wirtschaftsweg, der Rauenberg mit dem Ortsteil Rotenberg verbindet, begrenzt. 

Die südliche Abgrenzung bildet zukünftig mit den bebauten Grundstücken „Am Weiherhäusel“ Nr. 24 bis  

Nr. 40 annähernd eine Flucht. 

 

 
 

Abbildung aus dem Ortsplan mit Darstellung des Plangebietes 
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II. Belange der Raumordnung 
 
 
Die Stadt Rauenberg ist in der Raumstrukturkarte des „Einheitlichen Regionalplanes Rhein-Neckar“ als ein 

nahe der großräumigen und regionalen Entwicklungsachse liegendes Kleinzentrum ausgewiesen. Die Kern-

stadt ist laut der Raumnutzungskarte ein Schwerpunkt für das Wohnen und für das Gewerbe. 

 

Der überplante Bereich ist, auch auf Grund der hier im Flächennutzungsplan seit Jahrzehnten vorhandenen 

Darstellung einer geplanten Wohnbaufläche, in der Raumnutzungskarte des Regionalplanes freigestellt von 

raumordnerischen Restriktionen. Im Süden grenzen eine Grünzäsur sowie ein Vorranggebiet für Naturschutz 

und Landschaftspflege an.  

 
 

III. Ziel und Zweck der Bebauungsplan-Aufstellung 
 
 
Die Anzahl der Bewohner der Stadt Rauenberg ist innerhalb der letzten 10 Jahren um ca. 9 % angestiegen. 

Aufgrund der Lage im Verdichtungsraum Wiesloch-Walldorf wird sich dieser Trend in den nächsten Jahren 

auch weiterhin fortsetzen. Dieses belegt die von der Verwaltung aktuell zu verzeichnende Nachfrage nach 

Bauflächen sowohl aus der eigenen Bevölkerung heraus als auch von Bewohnern angrenzender Städte und 

Gemeinden. Die prognostizierte und feststellbare Nachfrage nach Wohnbauflächen kann derzeit allein durch 

eine Nachverdichtung und Reaktivierung innerörtlich gelegener Gebäude und Bauflächen nicht mehr ge-

deckt werden. 

 

Ziel und Zweck der Aufstellung des Bebauungsplanes ist es, der anhaltenden Dynamik der dargestellten 

Bevölkerungsentwicklung sowie der hieraus abzuleitenden großen Nachfrage nach Bauflächen für den Ein-

familien-Wohnhausbau, durch die Ausweisung einer ca. 2,3 ha großen Wohnbaufläche zu entsprechen. Die 

geplante Gebietsstruktur soll, gemäß der mehrheitlichen Auffassung des Gemeinderates, der bestehenden, 

innerörtlichen Nachfrage entsprechen und aufgrund des Angebots an Bauplätzen für Einfamilienhäuser einer 

Abwanderung, primär junger Familien, entgegenwirken. 

 
 

IV. Derzeitige Nutzung der Flächen und vorhandene Topografie 
 
 
Das überplante Gebiet besteht im Wesentlichen aus Grünland, welches mit einzelnen Obst- und Nadelge-

hölzen bepflanzt ist.  

Im Westen befindet sich innerhalb des Plangebietes ein als gesetzlich geschütztes Biotop kartierter Gehölz-

bestand – hier ist ein adäquater Ausgleich zu schaffen. 

 

Das überplante Gelände ist als „weitestgehend eben“ zu bezeichnen. So besteht von Norden in Richtung 

Süden nur ein Höhenunterschied von ca. 3,50 m. Etwas stärkere Neigungen weist die überplante Fläche mit 

einem Höhenunterschied von ca. 9,00 m in der Ost-West-Richtung auf.  
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Die nord-östliche Abgrenzung des Plangebietes bildet ein überwiegend trockenfallender Wassergraben. 

Dieser soll durch die Ausbildung des Neubaugebietes keine Änderung erfahren. 

Die nördlich hieran angrenzenden Flächen liegen außerhalb des Plangebietes und bleiben den Grundstück-

seigentümern auch zukünftig als Freizeitfläche und den hier vorzufindenden Arten als ökologisch wertvolle 

und als Lebensraum wirksame Fläche erhalten. 

 
 

V. Rechtsgrundlagen 
 
 
Ein Großteil der in den Geltungsbereich einbezogenen Flächen ist in der rechtskräftigen Fassung der „All-

gemeine Fortschreibung des Flächennutzungsplanes“ (11. Änderung) des Gemeindeverwaltungsverbandes 

Rauenberg als „geplante Wohnbaufläche“ dargestellt.  

 
 

 
 

Auszug aus der rechtskräftigen  
„Allgemeine Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, 11. Änderung“ 

 
 
Abweichend von der Darstellung im Flächennutzungsplan ragt die geplante Wohnbaufläche in die nördlich 

des Geltungsbereiches abgebildete Grünfläche hinein. Mit diesem Hintergrund wird parallel zur Aufstellung 

des Bebauungsplanes „Sandäcker“ der Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes Rauen-

berg fortgeschrieben.  

Die geplante Arrondierung ist ein Tekturpunkt der 16. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes, wel-

cher sich derzeit im Verfahren befindet. 
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Auszug aus dem Entwurf der 16. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes  
des Gemeindeverwaltungsverbandes Rauenberg 

 
 
 
Die Grundlagen für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Sandäcker“ sowie für den Verfahrensablauf sind 

das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.32017 (BGBI. I. S. 3634), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), die Verordnung über 

die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der Fassung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 176), die Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 

24.07.2000 (BGBl. S. 581, S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 04.04.2023 (GBl. S. 

137), sowie die Planzeichenverordnung vom 18.12.1990, geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

14.06.2021 (BGBl. I S. 1802). 

 

Die Stadt Rauenberg erlässt, neben den planungsrechtlichen Festsetzungen, für den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes eine Satzung über Örtliche Bauvorschriften. 

Rechtsgrundlage hierfür ist die Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 

05.03.2010 (GBl. 2010 S. 357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.06.2023 (BGl. S. 

170). 
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VI. Städtebauliches Konzept 
 
 
Den Festsetzungen des Bebauungsplanes liegt das nachfolgend abgebildete städtebauliche Konzept zu-

grunde. 

 
 

 
 
 
 

1. Verkehrserschließung 
 
Das städtebauliche Konzept sieht eine Anbindung des geplanten Wohngebietes über die „Zeppelin-Menges-

Straße“ an die „Bahnhofstraße“ vor. 

Eine zweite Anbindung an die „Weinstraße“ soll ausschließlich Fußgängern und Radfahrern als Verbin-

dungsweg dienen. Die Breite dieser Wegtrasse wird mit einem Maß von  

5,0 m so bemessen, dass sie für den Fall, dass die Hauptzufahrt einmal nicht zur Verfügung steht, auch als 

Notein- und -ausfahrt fungieren kann. Der Verbindungsweg wird im Bereich des Flurstückes 209/4, aufgrund 

der in den Straßenraum hineinragenden, schützenswerten Ummauerung, im Querschnitt punktuell reduziert. 

 

Die Entwurfs-Konzeption sieht vor, den überwiegenden Teil der gebildeten Grundstücke über eine 

„Ringstraße“ zu erschließen, welche aufgrund der gewählten Linienführung und Straßenbreiten zum Ent-

stehen einer hohen Wohnumfeld-Qualität beitragen soll.  
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Die „Zeppelin-Menges-Straße“ soll im Zufahrtsbereich ein herkömmliches Straßenprofil mit beidseits ange-

legten Gehwegen und einem mit einer Baumreihe überstellten Parkierungsstreifen erhalten. Somit ergibt 

sich für alle Verkehrsteilnehmer eine angemessene Zufahrtssituation, die insbesondere auch den Anforde-

rungen der Verkehrssicherheit gerecht wird. Die geplante Einmündung in die „Bahnhofstraße“ muss in der 

Art der Ausgestaltung auf die hier vorhandene, stark frequentierte Radwegtrasse aufmerksam machen. 

Die Details zur Ausgestaltung dieses Einmündungsbereiches, auch hinsichtlich der vorgesehenen „Rechts-

vor-Links-Regelung“, wird auf der Ebene des Straßenentwurfes mit der hierfür zuständigen Verkehrsbehörde 

in Abstimmung gebracht. 

 

Ab der ersten ausgebildeten Kreuzung sieht das Erschließungskonzept eine Querschnitts-Reduzierung auf 

6,00 m und, im Sinne der oben genannten Zielsetzung, eine höhengleich ausgebildete Verkehrsfläche vor. 

Denkbar ist die Gliederung und Unterteilung des Straßenkörpers durch eine Mittelrinne. 

Der Straßenraum soll so ausgestaltet werden, dass er auch als verkehrsberuhigter Bereich im Sinne der 

Straßenverkehrsordnung gewidmet werden kann. 

 

Für Spaziergänger und Radfahrer wird das Straßen- und Wegenetz darüber hinaus durch eine weitere Fuß-

wegverbindung in Richtung des östlich des Plangebietes verlaufenden Feldweges ergänzt. 
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Der städtebauliche Entwurf sieht eine dezentrale Anordnung öffentlicher Parkplätze im Plangebiet vor.  

Durch die Errichtung von 25 öffentlichen PKW-Stellplätzen wird, verbunden mit einer in den Örtlichen Bau-

vorschriften vorgesehene Erhöhung der Stellplatzverpflichtung, sichergestellt, dass im Plangebiet Parkplätze 

in einer ausreichenden Anzahl vorhanden sind und sich damit eine Wohn- und Lebensqualität entwickeln 

kann, die nicht durch einen zu hohen Parkierungsdruck geschmälert wird. 

 

Im Zuge einer verkehrlichen Untersuchung wurde durch das Ingenieurbüro Koehler & Leutwein, Karlsruhe, 

auf der Grundlage des oben dargestellten Erschließungskonzeptes die Frage untersucht, welche Auswir-

kungen die Entwurfskonzeption auf die sich unmittelbar im Nahbereich befindliche Bebauung und die Stra-

ßen des Umfeldes haben wird. Eine entsprechende Untersuchung wurde als Entscheidungshilfe im Pla-

nungsprozess für mehrere Entwurfsvarianten mit unterschiedlichen Dichte-Werten vorgenommen. 

Darüber hinaus wurde im Zuge des Planungs-Prozesses die Frage untersucht, ob unter verkehrlichen Ge-

sichtspunkten ggf. eine Erschließung der geplanten Bauflächen über ein „Einbahnstraßen-System“ (Einfah-

ren in das Baugebiet „Sandäcker“ über die „Bahnhofstraße“, Ausfahrt über die „Weinstraße“) zu bevorzugen 

wäre. 

 

Das Ergebnis der gutachterlichen Betrachtung kann dahingehend zusammengefasst werden, dass 

sich durch die Realisierung des Plangebietes keine unvertretbaren Auswirkungen auf das angren-

zende Straßennetz ergeben werden. 

Eine Anbindung des Plangebietes an die „Weinstraße“ ist aus verkehrlicher Sicht zwar möglich, wird 

aufgrund der hier vorherrschenden Parkierungs-Situation und der freizuhaltenden Schleppkurvenbe-

reiche, seitens des Verkehrsgutachters nicht empfohlen. 

Die Herleitung dieses Ergebnisses ist der Ausarbeitung des Ingenieurbüros Koehler & Leutwein vom 

06.07.2023 zu entnehmen. Diese wird ein gesonderter Bestandteil der Begründung. 

 
 

2. Art der baulichen Nutzung 
 
Vorgeschlagen wird die Ausweisung eines „Allgemeines Wohngebiet“ gemäß § 5 BauNVO. Diese Festset-

zung entspricht der Zielsetzung des Bebauungsplanes, in der Stadt Rauenberg an diesem Standort die drin-

gend benötigten Wohnbauflächen bereitstellen zu können. 

Eingehend auf das städtebauliche Umfeld und zur Vermeidung zu großer Belastungen im Straßennetz des 

unmittelbaren Umfeldes, sollen Nutzungen, die eine höhere Anzahl an Besuchern erwarten lassen, ausge-

schlossen werden.  

Tankstellen, aber auch Gartenbaubetriebe stehen im Wiederspruch zu der formulierten Zielsetzung der Pla-

nung und sind damit gemäß der Ziffer 1.1.2 der schriftlichen Festsetzungen im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes unzulässig. 

 
 

  



Begründung zum Bebauungsplan und zu den Örtlichen Bauvorschriften „Sandäcker“, Stadt Rauenberg,                        8 
Gemarkungen Rauenberg/Rotenberg 
 
 

3. Städtebauliche Dichte/Bauweise  
 
Das städtebauliche Konzept sah in seiner Ursprung-Fassung überwiegend die Errichtung von Einzel- und 

einigen Doppelhäusern vor. 

In einer weiterführenden Betrachtung wurden auf der Grundlage der im Gemeinderat am 17.03.2021 geführ-

ten Diskussion weitere Entwurfs-Varianten, unter Berücksichtigung des Grundsatzes eines sparsamen Um-

gangs mit Grund und Boden, entwickelt. Dieses erfolgte in einer Abwägung mit der zu prognostizierenden 

Nachfrage privater Bauherren und der Vermeidung zu massiver Gebäudekubaturen in der Randlage von 

Rauenberg. 

In diesem Zusammenhang ist es ein nachvollziehbares Anliegen der an das Plangebiet angrenzenden 

Wohnbevölkerung sowie des hier ansässigen Gastronomie- und Hotel-Betriebes, dass sich die Verkehrsbe-

lastung auf den an das Plangebiet angrenzenden Straßen, gegenüber der Bestands-Situation, nicht in einem 

unangemessenen Umfang erhöht. 

 

Unter diesem Aspekt wurde das dem Bebauungsplanentwurf zugrunde liegende städtebauliche Konzept 

entwickelt. 

 

Die für die Stadt Rauenberg angemessene Dichte von 65 Einwohner pro Hektar soll durch das Entstehen 

einer größeren Anzahl an Doppelhaushälften erreicht werden. Diese Bauform entspricht der bestehenden 

Nachfrage von „jungen Familien“.  

Darüber hinaus wird mittig des Plangebietes eine Baufläche für das Entstehen „alternativer Wohnformen“ 

bzw. einer Hausgruppenbebauung Bestandteil des Bebauungsplanentwurfes.  

Die Grundstücke für eine Einzelhaus-Bebauung variieren zwischen 400 m² und 500 m².  Die Grundstücke für 

Doppelhaus-Hälften weisen angedachte Flächen in einer Größe zwischen 210 m² und 260 m² auf. 

Um das im städtebaulichen Konzept formulierte Ziel zu erreichen, gehen verbindlich einzuhaltende Vorga-

ben hinsichtlich der Bauweise in das Planungsrecht ein. Dort wo der Entwurf die Errichtung von Doppel-

haushälften vorsieht, wird diese Bauform als Forderung auch verbindlicher Bestandteil der planungsrechtli-

chen Festsetzungen. 

 

Zur Vermeidung einer zu großen Anzahl an Fahrbewegungen werden im Geltungsbereich des Bebauungs-

planes Mehrfamilienwohnhäuser ausgeschlossen. Es wird die Festsetzung formuliert, dass bei Einzelhäu-

sern die höchstzulässige Anzahl an Wohnungen auf 3 Stück beschränkt wird. In Doppelhaus- und Haus-

gruppeneinheiten dürfen maximal 2 Wohnungen realisiert werden. 

Diese Festsetzung wird begründet mit der Ortsrandlage des Plangebietes und der städtebaulichen Zielset-

zung der Stadt Rauenberg, das Entstehen von Mehrfamilienwohnhäusern zukünftig primär in den Ortsmittel-

punkten oder in Bereichen zu fördern, welche direktere Anbindungen an die Hauptverkehrsachsen des Ortes 

haben. 
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Die vorliegenden, im Zuge des Planungsprozesses diskutierten Entwürfe weisen folgende städtebaulichen 

Dichten auf. 

Sie werden tabellarisch in einen Vergleich gesetzt mit der gewählten und planungsrechtlich umgesetzten 

Entwurfsvariante. 

 

 
 

4. Gebäudekubaturen 
 
Vorgesehen sind Gebäude mit maximal zwei Vollgeschossen und einem ausbaufähigen Dachgeschoss bzw. 

einem Staffelgeschoss. Die auf diesem Grundsatz hin festgesetzten zulässigen Trauf- und Gebäudehöhen 

sollen gewährleisten, dass das Baugebiet sich in die vorhandene städtebauliche Struktur und das Land-

schaftsbild einfügen wird. 

 
 

VII. Belange des Landschafts-, Natur- und Klimaschutzes 
 
 
Im Zeitraum von Mai 2020 bis Juni 2021 wurden auf der Grundlage einer Übersichtsbegehung spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfungen für die Haselmaus, Fledermäuse, Vögel, Reptilien, Amphibien, holzbewoh-

nende Käferarten, den Großen Feuerfalter und andere besonders geschützte Arten durchgeführt. 

Hinweisen aus der Öffentlichkeit wurde in Form ergänzender Untersuchungen nachgegangen. 

 

Das Plangebiet kann als „stark strukturiert und artenreich“ bezeichnet werden. Die aus der Untersuchung 

abzuleitenden Ergebnisse fanden sowohl bei der Abgrenzung des Plangebietes als auch im städtebaulichen 

Entwurf, beispielsweise durch die Ausbildung einer am nördlichen Rand des Baugebietes angedachten Leit-

struktur für Fledermäuse, Berücksichtigung.  
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Das Ergebnis der speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchung, letztmalig aktualisiert am 06.07.2023, ist 

ein gesonderter Bestandteil dieser Begründung. Gleiches gilt für das hieraus abgeleitete artenschutzrechtli-

che Maßnahmenkonzept, welches ebenfalls das Datum vom 06.07.2023 trägt. 

Vor einer Realisierung des Plangebietes sind auf gesicherten Flächen außerhalb des Geltungsbereiches als 

Ergebnis der durchgeführten Untersuchungen „CEF-Maßnahmen“ für Fledermäuse, Vögel, Reptilien, dem 

Neuntöter und für Zaun-eidechsen durchzuführen. Als Ausgleichs-Maßnahme für Insekten ist ein aus dem 

Eingriffsbereich zur Totholzanreicherung gefällter Baum fachgerecht zu lagern. 

 

Gemäß der Ausweisung des Flächennutzungsplanes verbleiben die Flurstücke Nr. 593 bis Nr. 595 sowie  

Nr. 597/1 außerhalb des Plangebietes und bleiben, wie auch der das Plangebiet zukünftig begrenzende 

Entwässerungsgraben, als Grünflächen uneingeschränkt erhalten. Das letztgenannte Flurstück, welches 

sich zwischenzeitlich im Gemeindebesitz befindet, wird für artenschutzrechtliche Ausgleichs-Maßnahmen 

herangezogen. 

Im Süden grenzt das Plangebiet an das Landschaftsschutzgebiet „Altenbach und Galgenberg“ an. Das 

Landschaftsschutzgebiet „Westlicher Kraichgau“ liegt unmittelbar östlich des Plangebietes. Die Flächen der 

Landschaftsschutzgebiete verbleiben außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Sandäcker“. 

 

Innerhalb des Plangebietes befindet sich das gesetzlich geschützte Biotop „Feldgehölz süd-östlich Rauen-

berg – In den Sandäckern“. Der Erhalt bzw. die Einbeziehung des Biotops in das Plankonzept als Grünfläche 

ist nach Auffassung der beteiligten Biologen nicht zielführend. Es wird somit im Zuge der Erschließungs-

Maßnahme entfernt und gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen – dieses erfolgt in einem Verhält-

nis von 1:2 im Gewann „Withau“ auf gemeindeeigenen Grundstücken. Ein entsprechender Antrag auf Ertei-

lung einer Ausnahme nach § 30 Abs. 3 BNatSchG wurde gestellt. 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes hat die Stadt Rauenberg durch das Büro Bioplan, Heidelberg, 

einen Umweltbericht und Grünordnungsplan, einschließlich einer Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erarbei-

ten lassen.  

Der sich hieraus ergebende Ausgleichsbedarf wird in Form interner und externer Kompensations-

Maßnahmen umgesetzt. Sie sind im Umweltbericht beschrieben und werden ein fester, im Zuge der Er-

schließung umzusetzender Bestandteil des Bebauungsplanes.  

Nach der Realisierung des Vorhabens verbleibt für die Schutzgüter „Pflanzen und Tiere“ sowie „Boden“ noch 

ein Ausgleichsdefizit von insgesamt 209.199 Ökopunkten.  

Unter Berücksichtigung der durchzuführenden externen Maßnahmen beträgt das Defizit ca. 140.000 ÖP, 

welches durch den Ankauf von Ökopunkten des Maßnahmenträgers Hofgut Link, Mudau-Steinbach, kom-

pensiert wird. Auf die detaillierte Darstellung im Umweltbericht wird diesbezüglich verwiesen.  

 

Aufgrund der Lage des Plangebietes und des Umstandes, dass der rechtskräftige Flächennutzungsplan des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Rauenberg zwischen der Bebauung an der „Weinstraße“ und dem geplan-

ten Wohngebiet eine Grünfläche vorsieht, wurden durch das Büro Lohmeyer, Karlsruhe, die zu erwartenden 

Auswirkungen auf die lokal klimatischen Verhältnisse gutachterlich untersucht.  
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Grundlage der Untersuchung war eine städtebauliche Konzeption, welche auch eine Bebauung der Flurstü-

cke 209/4 bis 209/6 vorsah (diese Fläche soll nunmehr aufgrund ihrer Denkmaleigenschaft nicht mehr be-

baut werden). 

Das Ergebnis der durchgeführten Modellrechnungen kann dahingehend zusammengefasst werden, dass in 

bestehenden Siedlungsbereichen von Rauenberg an windschwachen Sommertagen leichte Temperaturer-

höhungen zu verzeichnen sein werden. Bei anderen Witterungsbedingungen sind bedingt durch die Planung 

keine messbaren Änderungen der Lufttemperatur zu erwarten. 

Die Überplanung der Fläche führt zu einer gewissen Einschränkung des Kaltluftbeitrages. Die in den Sied-

lungsbereichen von Rauenberg eintreffenden Hangabwinde können durch die geplante Bebauung einge-

schränkt bzw. um wenige Minuten verzögert werden. Diese zeitlichen Verzögerungen belüftungsrelevanter 

Kaltluftströme um nur wenige Minuten können durch großzügige Vegetationsausstattungen im Plangebiet, 

wie Strauch- und Baumpflanzungen, ggf. unterstützt durch Dachbegrünungen, gemildert werden. 

Zusammenfassend hat insbesondere die im Entwurfs-Konzept vorgesehene Bebauung der nördlich gelege-

nen Teilflächen des Plangebietes keine spürbaren Auswirkungen auf die lokal klimatischen Verhältnisse von 

Rauenberg.  

Die laut dem Flächennutzungsplan freizuhaltende Grünfläche liegt quer zur hier festgestellten Kaltluftströ-

mung und hat damit keine unterstützende Funktion für die Belüftung angrenzender Bereiche. Die Einbezie-

hung einer kleinen Teilfläche in die Bebauung beeinträchtigt damit nicht die Kaltluftzufuhr für die Ortslage.  

 

Nähere Detailaussagen zu den Auswirkungen des städtebaulichen Entwurfes auf die kleinklimatischen Ge-

gebenheiten der Stadt Rauenberg sind der gutachterlichen Ausarbeitung des Büros Lohmeyer vom Juni 

2021 zu entnehmen.  

 
 

VIII. Entwässerungs-Konzept 
 
 
Das Plangebiet ist im Gesamtentwässerungsentwurf, wasserrechtlich genehmigt am 20.06.2021, nicht ent-

halten. Die Entwässerungsplanung erfolgt im weiteren Planungsprozess auf der Grundlage des Wasserge-

setzes, im Benehmen mit dem Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Unter Berücksichtigung der 

bestehenden Gesamtsituation wird ein Teilentwässerungsentwurf aufgestellt und mit der Fachbehörde in 

Abstimmung gebracht. 

 

Das geplante Wohngebiet „Sandäcker“ wird im Trenn- bzw. modifizierten Mischsystem entwässert. 

Während das Schmutzwasser der Kläranlage zugeführt wird, soll bei Starkregenfällen das unverschmutzte 

Oberflächenwasser in einem Stauraumkanal zurückgehalten und zeitversetzt über einen neu zu verlegenden 

Kanal nördlich des Tierparkes in den „Waldangelbach“ eingeleitet werden.  

 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes erarbeitet die Stadt Rauenberg, unabhängig von der Aufstel-

lung des Bebauungsplanes „Sandäcker“, eine Entwässerungskonzeption zur Ableitung der östlichen Hinter-

landzuflüsse. Berücksichtigt wird hierbei das seit Kurzem vorliegende Ergebnis einer durchgeführten Unter-

suchung zum Starkregenrisikomanagement.  
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Es ist beabsichtigt, in einer Kombination von Regenrückhaltung und -ableitung dieses Oberflächenwasser 

außerhalb des Plangebietes schadlos dem „Waldangelbach“ zuzuleiten.   

 

Es ist ein Anliegen der Stadt Rauenberg, mit der Ausformulierung einzelner Festsetzungen möglichst viel 

Oberflächenwasser im Plangebiet zu belassen und dieses hier zu einer Versickerung bzw. Verdunstung zu 

bringen. Die Festsetzungen dienen, wenn auch rechnerisch nicht in Ansatz zu bringen, der Entlastung des 

Kanalnetzes und werden andererseits den Belangen des Klimaschutzes gerecht. Zu benennen sind in die-

sem Zusammenhang insbesondere die formulierten Vorgaben zur Vermeidung eines zu hohen Versiege-

lungsgrades sowie die Forderung nach einer Begrünung flach geneigter Dachflächen. So beinhaltet der Be-

bauungsplan die Festsetzung, nach der Flachdächer bzw. flach geneigte Dächer mit einer Substratstärke 

von 12 cm zu begrünen sind. Aufgrund des Umstandes, dass damit alle Nebengebäude und auch ein Teil 

der Hauptgebäude eine begrünte Dachfläche erhalten, kann auf eine verbindliche Forderung hinsichtlich der 

Errichtung von Zisternen verzichtet werden. 

 
 

IX. Örtliche Bauvorschriften 
 
 
Die Stadt Rauenberg erlässt, parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Sandäcker“, für das Plangebiet 

eine Satzung über „Örtliche Bauvorschriften“. Grundlage hierfür bildet der § 74 der Landesbauordnung 

(LBO) für Baden-Württemberg. 

 

Ein Schwerpunkt der „Örtliche Bauvorschriften“ ist die Formulierung verbindlicher Vorgaben hinsichtlich der 

zulässigen Dachgestaltung, welche für das Erscheinungsbild des Siedlungsbereiches von erheblicher Be-

deutung ist.  

Die in diesem Zusammenhang formulierten Festsetzungen sind das Abwägungsergebnis zwischen dem Be-

streben der Stadt Rauenberg, den Grundstückseigentümern einen möglichst großen Gestaltungsspielraum 

zuzubilligen und dabei jedoch unvertretbare gestalterische Disharmonien, wie beispielsweise zu hohe, un-

gegliederte Wandscheiben im Straßenraum sowie im Landschaftsbild, zu vermeiden. 

Trotz einzelner Vorgaben ist für das Plangebiet eine große Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der zulässigen 

Dachformen und Dachneigungen vorgesehen. 

Für die Errichtung von Doppelhäusern wird eine zwingend einzuhaltende Dachform und -neigung (symmetri-

sche Satteldächer mit einer Dachneigung von 30°) formuliert. Abweichungen sind unter der Voraussetzung 

möglich, dass die Bauherren beider Doppelhaus-Hälften sich auf eine andere zulässige Dachform und 

Dachneigung einigen und diese Vereinbarung durch den Eintrag einer Grunddienstbarkeit bestätigt wird. 

 

Die Stad Rauenberg nimmt von der Möglichkeit des § 74 Abs. 2 Ziffer 2 LBO Gebrauch, im Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes „Sandäcker“ eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung vorzunehmen. 

Die statistischen Zahlen belegen, dass im Rhein-Neckar-Kreises und damit auch in der Stadt Rauenberg, die 

Anzahl vorhandener PKW je Haushalt sich durchschnittlich bei einem Wert von etwa 1,5 einpendelt.  
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Da der gewählte Straßenquerschnitt im Plangebiet und die geplante Anzahl öffentlicher Parkierungsflächen 

nicht ausreichen werden, das sich aus der Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Bedarf und den Vorga-

ben des § 37 LBO ergebende Defizit abzudecken, formuliert die Satzung über „Örtliche Bauvorschriften“ 

eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung.  

Diese verbindliche einzuhaltende Vorgabe erfolgt zur Vermeidung einer Überlastung des Straßenraumes 

und der damit in Verbindung stehenden Behinderung des Rettungswesens sowie einer Gefährdung der 

schwächeren Verkehrsteilnehmer. Darüber hinaus ist mit einem Defizit an PKW-Stellplätzen ein Verlust von 

Aufenthaltsqualität verbunden. 

Mit dieser Begründung wird die Festsetzung formuliert, dass 2,0 PKW-Stellplätze je geschaffener Wohnein-

heit, ab einer Wohnfläche ≥ 45 m2, auf den privaten Bauflächen nachzuweisen und zu errichten sind. 

 
 

X. Belange des Denkmalschutzes 
 
 
Die Flächen der Flurstücke 209/4 bis 209/6 sind seit dem September 2021 in der Liste der Kulturdenkmale in 

Baden-Württemberg als erhaltenswertes „ummauertes Gartenparterre mit Gartenhaus“ aufgeführt. Hier han-

delt es sich um ein künstlich angelegtes Plateau mit den Außenmaßen von ca. 40 x 60 m, welches von einer 

hohen Bruchsteinmauer umgeben ist. Noch erhalten ist das turmartige Gartenhaus mit einem quadratischen 

Grundriss und einem Pyramidendach. Die Zeitstellung des höfischen Charakters der Anlage als Lustgarten 

lassen vermuten, dass die Anlage als Bestandteil einer Dreiflügelanlage aus der Zeit des 18. Jahrhunderts 

stammt. 

 

Mit diesem, durch das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart beschriebenen Hin-

tergrund wurden diese ursprünglich auch für eine Bebauung vorgesehene Flächen wieder aus dem Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes herausgenommen. 

 
 

XI. Geologische Gegebenheiten 
 
 
Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungsbereich quartärer Lockergesteine (holozäne Abschwemmmas-

sen) mit einer im Detail nicht bekannten Mächtigkeit. Darunter werden die Gesteine der Steigerwald- bis 

Meinhard-Formation (Mittelkeuper) erwartet. 

 

Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuch-

tung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. Gegebenenfalls vorhandene organi-

sche Anteile können zu zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand 

kann bauwerksrelevant sein. 
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VII. Ver- und Entsorgung des Plangebietes 
 
 
Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes mit Waser und elektrischem Strom kann durch eine Erweiterung 

der bestehenden Versorgungsnetze erfolgen. 

 

Parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes hat die Stadt Rauenberg eine Untersuchung durchführen 

lassen, ob unter Berücksichtigung der vorhandenen Rahmenbedingungen eine zentrale Wärmeversorgung 

für das Plangebiet wirtschaftlich darstellbar ist. 

Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes und der im näheren Umfeld nicht vorhandenen weiteren 

Wärmeabnehmer ist die Stadt Rauenberg letztendlich zu der Entscheidung gekommen, für das Plangebiet 

kein zentrales Wärmenetz aufzubauen. 

 
 

XIII. Flächenbilanz 
 
 
Die Gesamtgröße des Bebauungsplanes „Sandäcker“ beträgt 2,339 ha. 

Diese schlüsseln sich wie folgt auf : 

 

▪ Wohnbauflächen  1,705 ha 

▪ Verkehrsflächen  0,506 ha 

▪ öffentliche Grünflächen  0,128 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt : Sinsheim, 12.02.2021/07.07.2021/16.03.2022/04.07.2023/27.09.2023 – Gl/Ru/Schie 
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